
XIX. Nachtrag zur Friedhofsgebührensatzung der Stadt Gummersbach vom 11.12.2003

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666), in der zur Zeit geltenden Fassung, der §§ 4, 5 und 6 des
Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW S. 712),
in der zur Zeit geltenden Fassung, und der Friedhofssatzung der Stadt Gummersbach vom 11.12.2003 hat
der  Rat  der  Stadt  Gummersbach  in  seiner  Sitzung  am  ___.___.2020 folgenden  XIX.  Nachtrag  zur
Friedhofsgebührensatzung der Stadt Gummersbach vom 11.12.2003 beschlossen:

Artikel I

Der Gebührentarif zu § 1 der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Gummersbach erhält für die aufgeführten
Ziffern und Positionen folgende Fassung. Alle nicht genannten Ziffern und Positionen bleiben unverändert.

IV. Gebühren für die Durchführung der Beisetzungen

1. Sargbeisetzungen (Erdbestattungen)
b) bei Verstorbenen ab dem vollendeten 5. Lebensjahr (Normallage) 561,00 €

2. Sargbeisetzungen im Grabkammersystem 308,00 €

3. Urnenbeisetzungen
a) in Urnenfamilien- und -reihengräbern sowie im Begräbniswald 171,00 €
c) Beisetzungen in Urnennischen 108,00 €

d) Beisetzungen in vorhandenen Gräbern für Erdbestattungen 171,00 €

V. Gebühren für Umbettung, Ausgrabung und Wiederbeisetzung von Leichen, 
Gebeinen und Urnen  

1. Ausgraben einer Leiche bzw. einer Urne zwecks Überführung auf einen 
anderen Friedhof
b) bei Verstorbenen ab dem vollendeten 5. Lebensjahr aus Normallage 957,00 €
c) Urnen 138,00 €

2. Umbetten innerhalb eines Friedhofs
b) bei Verstorbenen ab dem vollendeten 5. Lebensjahr aus Normallage in

Normallage
1.485,00 €

c) Urnen 253,00 €

VII. Grabpflege

1. Abräumen einer Grabstätte
a) einer Familiengrabstätte im Rahmen einer weiteren Beisetzung 88,00 €
b) bei vorzeitiger Rückgabe nach Aufwand

2. Einebnen und Einsäen einer Grabstätte
a) Erdgrabstätten 127,00 €
b) Urnengrabstätten 42,00 €

4. Pflanzfertige Herrichtung 
a) eines Familien- bzw. Reihengrabes für Erdbestattungen 187,00 €
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c) eines Familien- bzw. Reihengrabes für Urnenbestattungen 94,00 €

Artikel II

Dieser XIX. Nachtrag zur Friedhofsgebührensatzung der Stadt Gummersbach tritt am 01.03.2020 in Kraft.
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